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1.12.  Besonders schutzbedürftige Personen

Bei der Ermittlung und Beurteilung von Gefahren müssen auch besonders gefährdete und schutz-
bedürftige Personen berücksichtigt werden. Das sind insbesondere Jugendliche und Lehrlinge, 
Schwangere und stillende Mütter sowie behinderte ArbeitnehmerInnen.

Schwangere und stillende Mütter

Gemäß § 2a Mutterschutzgesetz (MSchG) müssen alle Frauenarbeitsplätze von den Arbeitgebe-
rInnen überprüft werden, ob an diesen Arbeitsplätzen Gefahren für Schwangere oder stillende 
Mütter bestehen, wenn sie dort weiter arbeiten. Wenn das der Fall ist, sind von den Arbeitgebe-
rInnen Schutzmaßnahmen vorzusehen. Diese Maßnahmen müssen in der Mutterschutz-Evaluie-
rung dokumentiert werden. Die Evaluierung ist allerdings nicht erst dann, wenn dort tatsächlich 
Schwangere beschäftigt werden, durchzuführen!

Das Mutterschutzgesetz sieht zum Schutze der Gesundheit der werdenden Mutter und des Kin-
des Beschäftigungsverbote und -beschränkungen vor, die von den ArbeitgeberInnen eingehalten 
werden müssen (siehe dazu auch Dokumentationsteil).

Jugendliche und Lehrlinge

Die Beschäftigung von Jugendlichen wird grundsätzlich durch das Kinder- und Jugendbeschäfti-
gungsgesetz (KJBG) und die Verordnung über Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für 
Jugendliche (KJBG-VO) geregelt. Ist in diesen Bestimmungen nichts Spezielles vorgesehen, gelten 
die allgemeinen Arbeitnehmerschutzvorschriften.
 
ArbeitgeberInnen haben gemäß § 23 Abs. 1 KJBG vor Beginn der Beschäftigung und bei jeder 
bedeutenden Änderung der Arbeitsbedingungen die für die Sicherheit und Gesundheit des Ju-
gendlichen sowie für die Sittlichkeit bestehenden Gefahren zu ermitteln (Evaluierung). Dabei sind 
insbesondere zu berücksichtigen:

• die Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes
• die Gestaltung, die Auswahl und der Einsatz von Arbeitsmitteln
• die Verwendung von Arbeitsstoffen
• die Gestaltung der Arbeitsverfahren und der Arbeitsvorgänge und deren Zusammenwirken
• Körperkraft, Alter und Stand der Ausbildung und der Unterweisung der Jugendlichen.

ArbeitnehmerInnen mit Behinderungen

Die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzes gelten für Menschen mit oder ohne Behinde-
rung gleichermaßen. Kriterien für die Beschäftigung von Menschen am Arbeitsplatz sind z.B:

• Konstitution und Körperkräfte 
• Alter und Qualifikation 
• körperliche Schwächen oder Gebrechen.

Bei der Übertragung von Aufgaben an ArbeitnehmerInnen ist auf deren Eignung in Bezug auf 
Sicherheit und Gesundheit Rücksicht zu nehmen. 

WICHTIGE 
HINWEISE! 

Liebe Kundinnen und Kunden!
Unsere Maßnahmen dienen zur Minimierung des Infektionsrisikos 
(Corona) für Sie und unsere MitarbeiterInnen. Daraus folgt:

GÜLTIG ab 
1. Juli 2021*

Einlass nur auf Basis der 3G-REGEL!
GETESTET oder  GEIMPFT oder GENESEN
•	 PCR-Test (maximal 72 Stunden alt) 
•	 Antigentest (maximal 48 Stunden alt)
•	 Selbsttest, der in ein Datenverarbeitungssystem 

eingetragen wurde (maximal 24 Stunden alt)
•	 Test vor Ort unter Aufsicht des/r Betreibers*in/Mit-

arbeiters*in der Betriebsstätte (gültig für die Dauer  
des Aufenthaltes im Studio)

•	 Impfnachweis (ab 22. Tage nach Erstimpfung)
•	 Nachweis der Erkrankung (maximal 180 Tage alt)
•	 Antikörpernachweis (maximal 90 Tage alt)

 

Waschen/Desinfizieren Sie nach dem Eintreten 
gründlich Ihr Hände! 
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Befolgen Sie unbedingt unsere genauen Anweisungen 
im Geschäftslokal.
Danke für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe bei der 
Umsetzung aller Vorgaben zur Einhaltung der geltenden 
Hygienemaßnahmen.


